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Die Ministerin 
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alle Abg. 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur 
Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in 
Nordrhein-Westfalen 

Zuleitung nach Maßgabe der Parlamentsinformationsvereinbarung 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

gemäß Abschnitt I. Ziffer 1. der "Vereinbarung zwischen Landtag und 
Landesregierung über die Unterrichtung des Landtags durch die 
Landesregierung" übersende ich den "Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes zur Umsetzung des 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein Westfalen" 
inklusive der zugehörigen Anlage "Fördermittel gemäß Kapitel 2 
KlnvFöG NRW". 

Im Wesentlichen schafft dieser Gesetzentwurf die Rechtsgrundlagen 
für eine Umsetzung von Bundesrechts in Nord rhein-Westfalen. 

Auf Grundlage des durch das "Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes" vom 13. Juli 2017 neu ins Grundgesetz 
aufgenommenen Artikels 1 04c hat der Bund den Ländern 3,5 Mrd. 
Euro für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und 
Gemeindeverbände in die Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. 
Hiervon entfallen auf Nordrhein-Westfalen rd. 1,12 Mrd. Euro. Die 
nähere Ausgestaltung des Förderprogramms hat der Bund durch eine 
Änderung des Kommunalinvestitionsgesetzes (KlnvFG) - dort in 
Kapitel 2 - geregelt. 

Mit dem übersandten Gesetzentwurf wird die Verteilung der 
Fördermittel in Nordrhein-Westfalen geregelt. Zudem werden die 
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durch Bundesgesetz und Verwaltungsvereinbarung gesetzten 
Rahmenbedingungen des neuen Förderprogramms für 
Nordrhein-Westfalen umgesetzt. Dabei wird, soweit möglich, auf die 
bewährten Regelungen des bestehenden KlnvFöG NRW 
zurückgegriffen. 

Die Landesregierung hat in der Kabinettsitzung am 29. August 2017 
beschlossen, die Verbändeanhörung einzuleiten. 

Entsprechend der bestehenden Absprachen sind 60 Kopien beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ina Scharrenbach 
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:zur Änderung zur 
KommunaUnvestitionsförderungsgesetzes in ~Jof1'drhein·"Westfalen 

durch zur Anderung (Artikel 
107,108, 109a, 11 1 143d, 143e, 1 143g)" vom 'I 

Grundgesetz aufgenommenen Artikel 1 der Bund Ländern 
weitere bedeutsame Investitionen finanzschwacher Gemeinden und 
Gemeindeverbände im Schulinfrastruktur zur Verfügung. wurden 
das Kommuna!investit.ionsförderungsgesetz (2. Kapitel) und das dazugehörige Ge-

zur Errichtung eines Sondervermögens "Kommunaiinvestitionsförderl.lngsfonds" 
geändert, mit Bund Ländern 20'15 bereits Mrd. 

des Artikel 104b zur Förderung von besonders 
men ! Komrnunen zur Verfügung 

Für die Umsetzung Schuiinfrastruktur in Nord·· 
zu schaffen. sind nun rechtlichen 

B 

Mit dem Entwurf "Gesetz zur Änderung des zur 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen" werden die 
Rechtsgrundlagen für eine schnelle und wirkungsvolle Umsetzung des Bundesrechts 
in Nordrhein-Westfalen geschaffen. Der Entwurf regelt insbesondere folgende Punk-

t! Die vom Bund für die nordrhein-westfälischen Kommunen bereitgestellten 
Fördermittel in Höhe von 1 1 602 000 werden 
und , die in einem 5 

ZUj,sarnrnen 



• zu 60 Prozent aus dem Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisun
gen der einzelnen Kommune für die Jahre 2013 bis 2017 zur Summe 
der Schlüsselzuweisungen, die alle betroffenen Kommunen in diesem 
Zeitraum erhalten haben, und 

• zu 40 Prozent aus dem Verhältnis der Summe der Schulpauscha
len/Bildungspauschalen der einzelnen Kommune für das Jahr 2017 zur 
Summe der Schulpauschalen/Bildungspauschalen aller betroffenen 
Kommunen im gleichen Jahr. . 

• Der bundesgesetzlic~ vorgegebene Eigenanteil von mindestens 10 Prozent 
der förderfähigen Kosten wird durch die Gemeinde bzw. den Kreis erbracht. 

e Beim Einsatz der Mittel haben die Kommunen Trägerneutralität zu gewähr
leisten. 

• Weitere Regelungen, insbesondere zur Definition des Investitionsbegriffs, 
zum Verwendungsnachweis, zur Beschleunigung des Verfahrens und zur Be
richtspflicht orientieren sich am bisherigen Gesetz. 

Aufgrund der Erfahrungen aus der bisherigen Umsetzung des Gesetzes wird zudem 
die Frist zur Vorlage von Verwendungsnachweisen von zwei auf .sechs Monate für 
beide Kapitel verlängert. 

C Alternativen 
Verzicht auf die Inanspruchnahme der Finanzhilfen des Bundes. 

D Kosten 
Für die Gemeinden und Kreise entstehen durch den Gesetzentwurf finanzielle Belas
tungen von mindestens rund 112 060 200 Mio. Euro, die als Eigenanteile zu den vom 
Bund zur Verfügung gestellten Mitteln aufzubringen sind. Dabei haben die Kommu
nen aber auch die Möglichkeit, ihren Eigenanteil aus Mitteln des Landesförderpro
gramms "Gute Schule 2020" zu finanzieren. 

Für das Land entsteht Aufwand für die Abwicklung des Verfahrens bis zum Jahr 
2023. Dieser kann nur mit zusätzlichem Personal im Umfang von 14 Stellen (mit Be
fristung zum 30.06.2023), mit der Prolongation einer bisher bis zum 30.09.2019 be
fristeten Planstelle (Kapitel 03 010 Titel 422 01) um 4 Jahre bis zum 30.06.2023 so
wie zusätzlichen Sachkosten im Gesamtumfang von 170.000 Euro (davon 60.000 
Euro im Jahr 2018, 10.000 Euro im Jahr 2019 und jeweils 25.000 Euro in den Jahren 
2020 bis 2023) geleistet werden. 

E Zuständigkeit 
Zuständig ist das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. 

F Befristung 
Das Gesetz ist bis zur vollständigen Abwicklung des Programms bis Ende 2024 be
fristet. 
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vom xx. Monat 

Der hat das folgende beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

Artikel 1 

zur Umsetzung 
in Nordrhein-Westfalen 

l.:::ie~;eTZ zur Umsetzung Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 
in Nordrhein-Westfalen vom 'I" Oktober 2015 (GV. NRW. 672) wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 'i 

1 

lmrestitionstätigkelt 
104b 

2. § 8 3 Satz 1 wird wie folgt geändert 

Wort "zwei" wird durch das Wort ersetzt. 

3. Nach § 9 wird folgendes f{apitel 2 eingefügt: 

"Kapitel 2 

Finanzhilfen zur 
finanzschwacher Kommunen 



haushaltsrechtlicher Vorschriften (BGBI. I S. 3127 bis 3129), und der Verwal
tungsvereinbarung zur Durchführung von Kapitel 2 - Finanzhilfen zur Verbesse
rung der Schul-infrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c 
Grundgesetz - des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher 
Kommunen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KlnvFG) vom 

zur Verfügung. 

(2) Finanzschwach im Sinne des Absatzes 1 sind alle Gemeinden und Kreise, die 
2015 bis 2017 in einem oder mehreren Jahren Schlüsselzuweisungen nach Maß
gabe der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze erhalten haben. 

§ 11 
Verteilungsschlüssel 

(1) Der Betrag nach § 10 Absatz 1 Satz 2 wird auf die nach § 10 Absatz 2 finanz
schwachen Gemeinden und Kreise 

1. zu 60 Prozent nach dem Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen 
der einzelnen Gemeinde oder des einzelnen Kreises für die Jahre 2013 
bis 2017 zur Summe der Schlüsselzuweisungen der gemäß § 10 Absatz 2 
finanzschwachen Gemeinden und Kreise und 

2. zu 40 Prozent nach dem Verhältnis der Schulpauschale/Bildungspau
schale der einzelnen Gemeinde oder des einzelnen Kreises nach dem 
Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 zur Summe der Schulpauscha
len/Bildungspauschalen der gemäß § 10 Absatz 2 finanzschwachen Ge
meinden und Kreise 

verteilt. 

(2) Die Höhe der für die einzelnen Gemeinden und Kreise bereitzustellenden Mittel 
ergibt sich aus der Anlage "Fördermittel gemäß Kapitel 2 KlnvFöG NRW" zu die
sem Gesetz. 

§12 
Beschleunigung der Investitionen 

Im Haushaltsjahr 2017 können Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinden 
und Kreise für nach diesem Kapitel geförderte Investitionsmaßnahmen als über
planmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen behandelt 
werden. Sie bedürfen dann der vorherigen Zustimmung des Rates oder des Kreis
tages. Insoweit finden § 81 und § 83 der Gemeindeordnung für das Land Nord
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S'. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 
(GV. NRW. S. 965) geändert worden ist, für Gemeinden und § 53 Absatz 1 der 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), die zuletzt durch Artikel 2 des Ge
setzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 965) geändert worden ist, in Ver
bindung mit § 81 und § 83 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen für Kreise keine Anwendung. Sofern für die Haushaltsjahre 2017/2018 
ein Doppelhaushalt gemäß § 78 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindeordnung für das 
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LandNordrhein~Westfalen beschlossen wurde, gelten die vorausgegangenen Sät
ze auch für das Jahr 2018. 

§13 
Investitionsbegriff, Neubereitstellung von Mitteln, Förderquote, kommunaler Ei

genanteil, Eigenanteil anderer Träger, Zuständigkeit, Berichtspflicht 

§ 2, § 4, § 6, § 7 Absatz 1 und § 9 gelten sinngemäß für die Gemeinden und Krei
se, die Finanzhilfen gemäß § 10 Absatz 1 erhalten. 

§14 
Verfahren 

Die Bereitstellung der Mittel sowie die Einzelheiten insbesondere des Mittelabrufs, 
der Mittelweiterleitung an Dritte, des Verwendungsnachweises, der Rückforderung 
und deren Verzinsung regelt die zuständige Bezirksregierung gegenüber der je
weiligen Kommune vor dem ersten Mittelabruf auf der Grundlage des § 15 durch 
Bescheid. 

§15 
Mittelabruf, Verwendungsnachweis 

(1) Die Gemeinden und Kreise können im Förderzeitraum gemäß § 13 des Kom
munalinvestitionsförderungsgesetzes Mittel bis zur Höhe der für sie nach diesem 
Gesetz bereitgestellten Mittel bei der Bezirksregierung abrufen, sobald diese zur 
Begleichung erforderlicher Zahlungen benötigt werden. 

(2) Vor dem ersten Abruf der Mittel gemäß § 10 Absatz 1 legt die Gemeinde oder 
der Kreis die erforderlichen Informationen zur jeweiligen Maßnahme vor. Dem Mit
telabruf ist eine Bestätigung der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwal
tungsbeamten beizufügen, dass die Fördervoraussetzungen vorliegen, insbeson
dere 

1. die Übereinstimmung der Maßnahme mit § 12 des Kommunalinvestitions
förderungsgesetzes, 

2. das Nichtvorliegen einer Doppelförderung gemäß § 14 in Verbindung mit § 
4 Absatz 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, 

3. die Nachhaltigkeit der Maßnahme gemäß § 14 in Verbindung mit § 4 Ab
satz 3 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, 

4. die Vorgaben des § 13 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes und 
5. die Erforderlichkeit der abgerufenen Mittel zur Begleichung von Zahlungen 

gemäß § 14 in Verbindung mit § 6 Absatz 2 Satz 2 des Kommunalinvesti
tionsförderungsges,etzes. 

(3) Die Beendigung einer Maßnahme ist der Bezirksregierung unverzüglich, spä
testens sechs Monate nach der Beendigung, anzuzeigen. Dieser Anzeige ist eine 
Bestätigung der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten 
beizufügen, dass die örtliche Rechnungsprüfung die zweckentsprechende Ver-
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Informationen und die gemäß 2 
nach dem für Kommunales zuständige Ministerium 

nen Must.er. 

(5) Die und Mitte! für Maßnahmen anderer Trä
ger Das Verhalten der Träger wird den Gemeinden und 
rechnet. 

4. Nach § 15 wird folgende Überschrift eingefügt 

13. § '16 

6.1, 

"Sch~ussbestimmungen" 

§ 10 wird § 16 

Wörter" oder § 1 eingefügt 

zu 

1 nach § 8 Absatz 2 der Verwal1. für die Finanzhilfen gemäß § 1 
tungsvereinbarung zur Durchführung 
Investitionen finanzschwacher Kommunen 
und 

zur Förderung von 

2. für die Finanzhilfen gemäß § 10 Absatz 1 nach § 10 
waitungsvereinbarung zur Durchführung von Kapitel 2 des 
zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen." 

6.3. Absatz 3 wird wie folgt geändert 
Die Wörter "der in § 8 Unterlagen" durch Wörter 
für Finanzhilfen nach § 1 1 in § 8 und für Finanzhilfen nach 
§ 10 1 in § 15 genannten Unterlagen" 

'1. § 1 'I wird zu § 1"/ 

durch 



am nach 



Begründung: 

A. Allgemeiner Teil 

Im Rahmen des "Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleich
systems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften" stellt 
der Bund insgesamt 3,5 Mrd. Euro zur Unterstützung von Investitionen finanzschwa
cher Kommunen in die Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Die ver
fassungsrechtliche Grundlage für diese Förderung findet sich in dem durch Gesetz 
zur Änderung des Grundgesetzes vom 13. Juli 2017 neu ins Grundgesetz aufge
nommenen Artikel 104c. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen von diesen Bundesmitteln 
insgesamt 1 120602 000 Euro. Die Einzelheiten der Förderung hat der Bund im ge
nannten Gesetz festgelegt, das durch die zwischen Bund und Ländern abgeschlos
sene "Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung von Kapitel 2 - Finanzhilfen zur 

. Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c 
Grundgesetz - des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher 
Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KlnvFG)" konkretisiert wird. 
Der Bund fördert die einzelnen Maßnahmen mit maximal 90 Prozent. die nicht durch 
die Förderung des Bundes gedeckten Mittel sind von den Kommunen als Eigenanteil 
aufzubringen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf setzt das Bundesgesetz für Nordrhein-Westfalen um. 

Die Verteilung der Mittel auf die für das 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförde
rungsgesetzes als finanzschwach definierten Gemeinden und Kreise erfolgt zu 60 
Prozent nach den Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes für Schlüsselzuwei
sungen und zu 40 Prozent - im Hinblick auf den speziellen Förderzweck - nach den 
Anteilen an der Schulpauschale/Bildungspauschale. Die Höhe der für die einzelnen 
Gemeinden und Kreise bereitgestellten Mittel ergibt sich aus der Anlage "Fördermittel 
gemäß Kapitel 2 KlnvFöG NRW" zum Gesetzentwurf. 

Zuständige Bewilligungsbehörde ist die jeweilige Bezirksregierung. Die Nachweis-, 
Prüfungs- und Berichtspflichten sind auf das beschränkt, was durch Bundesrecht 
zwingend vorgegeben ist. Um den Mittelabfluss zu beschleunigen, sind die Gemein
den und Kreise im Haushaltsjahr 2017 von der Pflicht befreit, aus Anlass von Investi
tionen nach dem Kapitel 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Nachtragshaus
haltssatzungen zu verabschieden. 
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B. Besonderer Teil 

zu Artikel 1 

Artikel 1 regelt die Änderung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestiti
onsförderungsgesetzes in Nord rhein-Westfalen. 

zu Nummer 1 (Einfügen einer Überschrift vor § 1) 
In Anlehnung an das Bundesgesetz wird dem § 1 eine Überschrift vorangestellt, die 
klar stellt, dass sich die Regelungen der §§ 1 bis 9 auf die Finanzhilfen zur Stärkung 

. der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104b Grundgesetz 
beziehen. 

zu Nummer 2 (Änderung des§ 8 Absatz 3 Satz 1) 

Die Änderung des § 8 Absatz 3 Satz 1 verlängert die Frist zur Vorlage der Beendi
gungsanzeigen nach Beendigung einer Maßnahme von vorher 2 Monaten auf nun
mehr 6 Monate. Damit soll eine kommunalfreundlichere und praxisgerechtere . Fris
tenregelung erreicht werden. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die 
ursprüngliche Frist von den Kommunen häufig nur schwer einzuhalten ist. 

zu Nummer 3 (Einfügen eines neuen Kapitel 2) 

Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen und Ausgestaltung der Finanzhil
fen der Kapitel 1 und 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz konnte sich der Ge
setzentwurf nicht auf die Anordnung einer entsprechenden Anwendung der bisheri
gen Vorschriften beschränken. Durch die Unterteilung des Gesetzes in zwei Kapitel 
in Anlehnung an das Bundesgesetz wird klargestellt, dass sich die Regelungen auf 
die Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommu
nen nach Artikel 104c Grundgesetz beziehen. So wird die für die Rechtsanwendung 
erforderliche Normenklarheit geschaffen. 

zu § 10 
§ 10 nennt das Ziel der Förderung des Kapitels 2 Kommunalinvestitionsförderungs
gesetz und stellt dar, welches Gesamtvolumen für Nordrhein-Westfalen zur Verfü
gung steht. 

zu Absatz 1 
Der Absatz regelt das Gesamtfördervolumen der Mittel, die für das Land Nordrhein
Westfalen vom Bund mit dem Kapitel 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz be
reitgestellt werden. Zudem wird dargestellt, dass die Mittel nur unter den bundesge-
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und 
genommen können. 

regelt, welche Kommunen finanzschwach Sinne des Kapitels 2 Kom-
munalinvestitionsförderungsgesetz sind. Die Bestimmung orientiel1 sich zum einen 
an der für das erste Kapitel in § 1 Absatz 1 getroffenen Regelung. Zum anderen 

rücksichtigt sie die Regelung § 4 Absatz 3 der Verwaltungsvereinbarung zur 
Durchführung von Kapitel 2 Ki , wonach maximal 85 Kommunen 

eines Fiächenlandes Fördermittel erhalten dürfen. 

zu § 11 
§11 
teilt 

Kriterien, die Mittel Kapitels 2 auf Kommunen ver-

<ll zu Prozent das Verhältnis der Summe Schiüsselzuweisungen der ein-
zeinen Gemeinde 20'13 bis 2017 zur 

der "'",icr""i-",,',o,n Kommunen 

® zu 40 Verhältnis 

Kommune dem 
der Schul-/ Bildungspauschaien aller Kommunen. 

Diese Kriterien sind als Verteilmaßstab für die Fördermittel des Kapitels 2 in beson
derer Weise geeignet: 

zu 

f) Wie bereits bei Verteilung der Fördermittel des Kapitels 1 wird über das 

Verteilkriterium Schlüsselzuweisungen die finanzielle Bedürftigkeit der Kom
munen in besonderem Maße erfasst. 

@ Mit dem weiteren Maßstab Schulpauschale/Bildungspauschale wird darüber 
hinaus am 2 Kommunaiinvestitionsförderungs~ 

("Verbesserung der SGhulinfrastruktur") 

"1i J'.~> 
~ ';..;' 



einen Haushaits-
zur Umsetzung von 7 auf 

Maßnahmen nach 2 dieses verzichtet werden. Damit trägt 

setz der Tatsache Rechnung, dass Förderung von Kommunaiinvestitionen 
wurde und die Kommunen keine Gelegenheit hatten, bei 

Aufstellung ihrer Haushaltspläne für 7 zu berücksichtigen. Das Budgetrecht 
Rates bleibt unangetastet: Den Mal~nahmen und Zahlungen muss ein Ratsbeschluss 

dem Jahr 8 geiten - vom Sonderfall Doppeihaushaits 
abgesehen - wieder die allgemeinen Regelungen Gemeindehaushaitsrechts. 

zu § 13 
in § 13 genannten Bestimmungen stehen die Bundesregelungen und die 

Verwaltungsvereinbarung nicht Daher 
gelten Bestimmungen der 1 und 9 allS 

die aus K.apitel 2 geförderten Kommunen. im 
@ .zum investitionsbegriff 
111 die Regelung zur Neubereitstellung von Mittein(§4), 

" die Regelung zur zum kornmunaler und zum 
anteil 

zur 1) und 
zur Bt~richtspfiicht 

zu § 14 

Die Vorschrift schafft die Rechtsgrundlage dafür, dass die Bezirksregierungen, wie 
auch bisher, Einzelheiten der Mittelbereitstellung gegenüber Gemeinden und 
Kreisen durch individuellen Bescheid regeln. werden einheitliche Musterbeschei
de vorgegeben. 

zu § 15 



zu Abs. 2 
Zur Beschleunigung wird ein vereinfachtes Verfahren zur Bestätigung der Vorausset
zungen des Mittelabrufs etabliert. Die Hauptverwaltungsbeamten bestätigt das Vor
liegen der einschlägigen Voraussetzungen. Vertretung im Amt des Hauptverwal
tungsbeamten ist bei dieser Bestätigung zulässig; Delegation ist unzulässig. Die Be
stätigungen erfolgen nach einem vorgegebenen Muster. 

zu Abs. 3 
Mit dieser Regell.lng wird das Verfahren zum Verwendungsnachweis vereinfacht. Die 
örtliche Rechnungsprüfung testiert als unabhängige Prüfungsinstanz das Vorliegen 
der Voraussetzungen nach Abs. 2. Dies erleichtert die Abwicklung. Abgesehen von 
stichprobenartigen Prüfungen, Prüfungen aus gegebenem Anlass und allgemeinen 
plausibilitätskontrollen soll das Testat die Verwendungsprüfung der Stellen des Lan
des ersetzen. 
Der genannte Termin für die Meldung stellt sicher,dass das Land seiner Verpflich
tung gegenüber dem Bund nachkommen und eventuelle Unstimmigkeiten ausräu
men kann. 

zu Abs. 4 
Die Regelung standardisiert und vereinfacht das Verfahren und gewährleistet, dass 
landesweit die gleichen inhaltli~hen und formalen Anforderungen an die Bestätigung 
gestellt werden. 

·zu Abs. 5 
Im Verfahren tritt nur die Gemeinde oder der Kreis gegenüber dem Land in Erschei
nung, obwohl mit den Mitteln des Kapitels 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 
auch Maßnahmen anderer Träger finanziert werden dürfen. Die Gemeinden und 
Kreise rufen gegebenenfalls die Mittel ab, leiten sie an den anderen Träger weiter: 
und bleiben auch für event,uelle Rückforderungen verpflichtet (siehe § 16). Entspre
chendes gilt für die Berichterstattung und den Verwendungsnachweis. 

zu Nummer 4 (Einfügen einer Überschrift nach § 15) 
Nach § 15 wird eine Überschrift eingefügt, die klar stellt, dass die nachfolgenden Re
gelungen der §§ 16 und 17 für beide Kapitel gelten. 

zu Nummer 5 (Änderung des § 10) 
Durch das Einfügen des Kapitels 2 mit den §§ 10 bis 15 wird der bisherige § 10 zu 
§ 16. 
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l,IJ Nummer 6> (Änderung § "i 

zu Nummer 6.1 (Änderung § 16 Absatz. 1 '! ) 
Ergänzung einer Rückfordenmgsmöglichkeit für den Fa!i, 
gemäß § 15 Kommunaiinvestitionsförderungsgesetz Mittel des Kapitels 2 zurückfor., 
dert 

zu Nummer (Änderung des § 16 Absatz 2) 
Ergänzung einer Verzinsungsvorschrift für Kapitel Die Regelung zur Höhe 
Verzinsung für Kapitel 2 entspricht für Kapitel 1, 

zu Nummer 6.3 (Änderung § 16 Absatz 3 ) 
für Kapitel 2, weiche Unterlagen die Kommunen für MiUelabrufe und Vervven-

dungsnachweise haben. 

zu Nummer '7 (Änderung § 1 
Durch Einfügen des Kapitels 2: mit den 10 bis 15 wird der bisherige § 'j 1 zu 
§ 17, 

§1'7 durch§1:3 
Verlängerung 

zu Artikel :2 

Artikel 2 regelt den Zeitpunkt Inkrafttretens. 



Anlage 
"Fördermittel gemäß Kapitel 2 KlnvFöG NRW" 
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':/": •..... Euro 
Reken 241.315 -_._._-----~ 
Rhede, Stadt 37'i.232 

._-~. 

Südlohn 181.501 -Velen, Stadt 383.644 
"''''',.,.'''' .... '~-''''''~' .~""''''-...''"'''',''''' 

Vreden, Stadt 636.703 -
Coesfeld, Kreisverwaltung 4.771.619 
Ascheberg - 3fiOq!";O 

Coesfeld, Stadt 1.398.373 
I Dülmen, Stadt 1 :192.232 
I Havixbeck 540.585 
Lüdinghausen, Stadt 881.636 
Nordkirchen 440.797 
Nottuln 355.041 
IOlfen Stadt 555.351 
Rosendahl 258.721 
Senden 653.297 
I Recklinghausen Kreb '''I waltung 5:.!:l26.4§5 
ICastrop-R~liliAi Stadt 6.593.105 
Datteln, Stadt 2.592.068 
Dorsten, Stadt 4.787.588 
Gladbeck, Stadt 7.0f)O.360 
Haltern am See, Stadt '1.456.462 
Harten, Stadt 5.090~:?g7 
Mari, Stadt .4·343.953 
Oer-Erkenschwick. Stadt 2.342.207 
Recklinghausen, Stadt 10.531.686 
Waltrop, Stadt 2.073.454 

.", ... ,.,.,.." 
Steinfurt, Kreisverwaltung - ---"'---- 8.826.655 
Elllsdetten, Stadt 1.083.929 
Greven, Stadt 1.428.540 
Hörstel, Stadt 515.091 
Hopsten --- ~------ 318.212-
Horstlllar, Stadt 261.205 
Ibbenbüren, Stadt 2.377.687 
Ladbergen 217.883 
Laer 255.829 
Lienen 319.166 
~~. ---------_._---_. 
Latte 272.730 
iMetaien 301.798 
IVltilllllYl:ln 245.396 
Neuenkirchen 386.063 
Nordwalde 400.730 
Ochtrup, Stadt 794.897 
Recke 493.523 
Rheine. Stadt 4.'i22.652 
Saerbeck 334.662 

I§teinfurt, Stadt 2,204.761 
'lau' ,?25.:'397 

i Westerkappeln 415.769 .. _ .. 

lV\fettringen 236.299 
[Wafendorf, i-(reisv0i":laltung A fiF;r.; ()'~q 

!Ahlen, Stadt 2.976.763 

'.~~~~~I Stadt ""I .. _""", ... J .728.212 
·195.384 
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, '.,L> 
Drensteinfurt, Stadt 446.120 
Ennigerloh, Stadt 463.423 
Ostbevern 380.672 
Sas~r:E~§tadL~. -~, ___ .~, _, ~~,' -- 437.778 
Sendenhorst, Stadt 183.969 
Teigte, Stadt ,. 

515.986 
Wadersloh 320.093 
Warendorf,Stacjt 1.637.485 
Bielefeld, krfr. Stadt 26.849.652 

"-,' 
Gütersloh, Kreisverwaltung 2.942.038 
Güters!oh, Stadt 2.723.675 

-~--
~, 

Langenberg 182.385 
VI::'I ::>111\.111.1, Stadt 263.616 

• Herford, KreisverwaltunQ 4.237.551 
Bünde, Stadt 2.302.135 
Enger, Stadt 906.368 
Herford Stadt 3.699.942 
-liddenhausen 625.188 --= ............ _~ .. , 
Löhne, Stadt 1.646.633 
Spenge, Stadt 623.447 --_ ... _..,.,.."", •. ",""""'""..,..,"".-'..,,... .. "'",,"""'''''''-''''''''''''"'"''''''' ........ ',''''' " . 

Vlotho, Stadt 481.214 
Höxter, J:(rElisver\Naltl.!139 2.901.323 
Bad Driburg, Stadt 980.614 
Beverungen Stadt 795.055 
0\.11 ~t:111I t.lich$J?clt 460.571 
Brakel, Stadt 683.481 
Höxter,. Stadt 1.222.130 -Marienmünster, Stadt '.- - 298.175 __ 
Nieheim, Stadt 376.323 

~, 

Steinheim, Stadt 639.722 -Warburg, Stadt 1.227.928 
Willebadessen, Stadt 589.1 86 . 
Lippe, Kreisverwaltung 5.682.981 
AUJlustdorf 525.723 
Bad Salzuflen, Stadt 2.731.283 
Barntrup, Stadt 406.255 
BlomberQ, Stadt 544.585 . -"""'"" 
Detmold, StCidt 3.557.820 
Dörentrup 

"""'._'-'""",-,"",,,,,,,, 365.659 
Extertal 642.862 
Horn-Bad Meinberg, Stadt '1.157.566 
Kalletal 655.213 
Lage, Stadt 1.970.358 
Lemgo, Stadt 1.587.226 
. Leopoldshöhe 439.406 
LL~lgde,§tadt 460.449 
IOerlinghausen. Stadt 608.081 
ISchieder<.JI", ,w\/c!!'o:nberg Stadt 422.067 
ISchlangen 378.442 
IMinden-1 rll '" f-(rei~\lrar\iil§ltung 4.757,142 "._ 
iEl<l.dQeyntiausen, Stadt 2.237.702 
iHiile 675.800 
I Stadt 716,898 
'1vlirlden, .stadt 5.67"1.95"1 
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'F:ördermittel 
"j. ,<--

Cle6.i:ttsI(Ö~~'i'Örsciiäff ; :{J~~1iB 
i".i~')'<~.i;:.;;lf:'1," ".' ...... ' '.;~ ~;' !K~q!t~'j2;;KlnvFiÖG:NRW 

,";: 
~, :'-"-' , . 

;C, J),:',;"" "i" "',?':. ii( ..... . ',,' ,.::.:,1 i,,::,.':;",":' ',,' , .Euro,;; 
Bad Berleburg, Stadt 662.032 
Hilchenbach, Stadt 299.316 
Bad Laasphe, Stadt 389.625 
Netphen, Stadt 530.241 
Siegen, Stadt 5.805.015 
Soest, Kreisverwaltung 4.898.910 
Anröchte 222.253 
Bad Sassendorf 509.168 
Geseke, Stadt 1.189.440 
Uppetal 534.055 
Uppstadt, Stadt 2.980.339 
Möhnesee 321.941 
Rüthen, Stadt 505.453 
Soest, Stadt 2.891.950 
Warstein, Stadt 721.108 
Welver 415.755 
Werl, Stadt 1.747.402 
Wickede (Ruhr) 185.244 
Unna, Kreisverwaltung 4.278.029 
Bergkamen, Stadt 4.267.341 
Bönen 1.112.330 
Fröndenberg / Ruhr, Stadt 1.123.931 
Holzwickede 387.272 
Kamen, Stadt 3.047.491 
Lünen, Stadt 6.550.152 
Schwerte, Stadt 2.100.456 
Seim, Stadt 1.739.658 
Unna, Stadt 4.006.321 
Werne, Stadt 846.471 
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